
Satzung 
des V

ereins  
„D

ollnsteiner Blaskapelle e. V
.“ 

§
 1

 
R

ech
tsstan

d
 u

n
d

 Sitz 

Der Verein führt den N
am

en „Dollnsteiner Blaskapelle“. Er ist in das Vereinsregister einzutragen. 
Sitz des Vereins ist Dollnstein, G

erichtsstand ist Ingolstadt. 
Der Verein trägt nach Eintragung in das Vereinsregister den N

am
enszusatz „e. V.“ (eingetragener Verein). 

§
 2

 
Zw

eck 

Zw
eck des Vereins ist, das kulturelle Leben in der M

arktgem
einde Dollnstein und darüber hinaus zu fördern 

sow
ie das Brauchtum

 durch die Darbietung von Blasm
usik zu pflegen und zu vertiefen. Der Verein w

ill 
Jugendliche und Erw

achsene beiderlei G
eschlechts an die M

usik, vor allem
 an die Blasm

usik, heranführen 
sow

ie das m
usikalische Verständnis fördern und w

ecken. 

§
 3

 
G

esellsch
aftlich

e B
in

d
u

n
g

 

Der Verein ist politisch und konfessionell ungebunden. 

§
 4

 
O

rg
an

e 

O
rgane des Vereins sind der Vorstand und die M

itgliederversam
m

lung. 

§
 5

 
V

o
rstan

d
 

1. 
Der Vorstand besteht aus folgenden Personen: 

•
 

Vorsitzender 
•
 

stellvertretender Vorsitzender 

2. 
Der erw

eiterte Vorstand besteht zudem
 aus folgenden Personen: 

•
 

Kassier 
•
 

Schriftführer 
•
 

ein Beisitzer 

3. 
Jedes Vorstandsm

itglied ist allein berechtigt, den Vorstand nach außen zu vertreten. 

4. 
Aufgabe des Vorstands und des erw

eiterten Vorstands ist die Vereinsführung im
 Sinne dieser Satzung.  

5. 
Alles W

eitere regelt die Vereinsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist. 

§
 6

 
A

m
tszeit u

n
d

 W
ah

l 

Die Am
tszeit des Vorstands und des erw

eiterten Vorstands beträgt 4 Jahre. 
Die W

ahl des Vorstands und des erw
eiterten Vorstands erfolgt durch die M

itgliederversam
m

lung in 
Einzelabstim

m
ung. 

Der Vorstand und der erw
eitere Vorstand bleibt jedoch bis zur satzungsgem

äßen Bestellung des nächsten 
Vorstands und des erw

eiterten Vorstands im
 Am

t. 

§
 7

 
G

esch
äftsjah

r 

Das G
eschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§
 8

 
Satzu

n
g

sän
d

eru
n

g
 

1. 
Satzungsänderungen können nur von der M

itgliederversam
m

lung oder der außerordentlichen 
M

itgliederversam
m

lung m
it einer 3/4-tel Stim

m
enm

ehrheit der anw
esenden M

itglieder vorgenom
m

en 
w

erden. 

2. 
Anträge auf Satzungsänderungen können von jedem

 M
itglied in schriftlicher Form

 beim
 erw

eiterten 
Vorstand, der M

itgliederversam
m

lung oder der außerordentlichen M
itgliederversam

m
lung gestellt 

w
erden. 

§
 9

 
M

itg
lied

erversam
m

lu
n

g
 

1. 
Die M

itgliederversam
m

lung findet einm
al jährlich nach Abschluss des G

eschäftsjahres statt. 

2. 
Aufgaben der M

itgliederversam
m

lung sind: 

•
 

Bericht des Vorsitzenden, 
•
 

Bericht des/der m
usikalischen Leiter/s, 

•
 

Bericht des Kassiers, 
•
 

Bericht des Schriftführers, 
•
 

Revisionsbericht, 
•
 

Entlastung des Vorstands und des erw
eiterten Vorstands, 

•
 

W
ahl des Vorstands, des erw

eiterten Vorstands und der Revisoren, 
•
 

Beschlussfassung über Anträge. 

3. 
Die Einladung der M

itglieder zur Versam
m

lung sow
ie die Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt 

durch den erw
eiterten Vorstand. Sie erfolgt den M

itgliedern gegenüber schriftlich (per Brief oder E-
M

ail) m
indestens eine W

oche vor der Versam
m

lung. 

4. 
Anträge an die M

itgliederversam
m

lung sind m
indestens drei Tage vor der Versam

m
lung schriftlich 

(per Brief oder E-M
ail) beim

 Vorsitzenden einzureichen. 
Ü

ber Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Versam
m

lung gestellt w
erden, 

beschließt die M
itgliederversam

m
lung. 

5. 
Die Versam

m
lung leitet der Vorsitzende; bei dessen Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. 

6. 
Ü

ber die M
itgliederversam

m
lung ist ein Protokoll zu führen, das die Beschlüsse im

 W
ortlaut und 

einen groben G
esam

tüberblick über den Ablauf der M
itgliederversam

m
lung enthalten m

uss. 

7. 
Das Protokoll m

uss vom
 Schriftführer und dem

 Vorsitzenden bzw
. im

 Falle von Abs. 5 vom
 

stellvertretenden Vorsitzenden unterschriftlich bestätigt w
erden. 

§
 1

0
 

Stim
m

- u
n

d
 W

ah
lrech

t, W
äh

lb
arkeit 

Stim
m

- und w
ahlberechtigt sind alle M

itglieder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. 
W

ählbar sind alle volljährigen M
itglieder. 

§
 1

1
 

A
u

ß
ero

rd
en

tlich
e M

itg
lied

erversam
m

lu
n

g
 

1. 
Eine außerordentliche M

itgliederversam
m

lung kann 
•
 

auf Antrag des erw
eiterten Vorstands aus w

ichtigen G
ründen einberufen w

erden; 
•
 

auf Antrag von einem
 Drittel der M

itglieder unter Angabe des Zw
ecks und der G

ründe vom
 

erw
eiterten Vorstand schriftlich verlangt w

erden. 

2. 
Im

 Falle von Abs. 1 ist die veranlassende Sache Bestandteil der Tagesordnung. 

3. 
Bezüglich der Einladung zur außerordentlichen M

itgliederversam
m

lung gilt § 9 Abs. 3. 

4. 
§ 9 Abs. 4, 5, 6 und 7 gelten sinngem

äß. 

 



§
 1

2
 

B
esch

lu
ssfassu

n
g

 u
n

d
 A

b
stim

m
u

n
g

 in
 d

en
 Fällen

 d
er §

§
 9

, 1
1

, 1
6

 u
n

d
 1

8
 

Sow
eit in der Satzung nichts anderes bestim

m
t ist, w

erden die Beschlüsse offen und m
it der M

ehrheit der 
abgegebenen Stim

m
en gefasst. 

§
 1

3
 

W
ah

l d
es V

o
rstan

d
s u

n
d

 d
es erw

eiterten
 V

o
rstan

d
s 

1. 
Für die Durchführung der W

ahl des Vorstands und des erw
eiterten Vorstands ist ein aus zw

ei 
M

itgliedern bestehender W
ahlausschuss durch die M

itgliederversam
m

lung zu bilden. Dem
 

W
ahlausschuss dürfen keine M

itglieder des bisherigen erw
eiterten Vorstands angehören. 

2. 
N

ach der Entlastung tritt der W
ahlausschuss an die Stelle des Vorstands, bis der neue Vorstand 

vollständig gew
ählt ist. 

3. 
Der W

ahlausschuss holt Vorschläge für den neuen Vorstand und des erw
eiterten Vorstands ein und 

führt das W
ahlverfahren durch. 

4. 
Der W

ahlausschuss ist selbst berechtigt, W
ahlvorschläge einzubringen. 

Die M
itglieder des W

ahlausschusses sind nach M
aßgabe von § 10 Satz 2 w

ählbar. Sie dürfen jedoch 
im

 Falle der Kandidatur an der Stim
m

enauszählung nicht teilnehm
en. 

Kandidiert ein W
ahlausschussm

itglied, ist von der M
itgliederversam

m
lung ein Ersatzm

itglied in den 
W

ahlausschuss zu berufen. 

5. 
N

ach der W
ahl ist jedes neu gew

ählte Vorstands- und erw
eitertes Vorstandsm

itglied zu fragen, ob es 
die W

ahl annim
m

t. 

6. 
Die Tätigkeit des W

ahlausschusses ist m
it der Bekanntgabe des neu gew

ählten Vorstands und des 
erw

eiterten Vorstands beendet. 

§
 1

4
 

R
eviso

ren
 

Die M
itgliederversam

m
lung w

ählt per Akklam
ation für die Dauer der Am

tszeit analog zu § 6 zw
ei Revisoren. 

Sie haben m
indestens einm

al jährlich die Kassengeschäfte vollständig zu prüfen. Ein entsprechender 
Revisionsbericht ist bei der M

itgliederversam
m

lung vorzulegen. Eventuell festgestellte M
ängel sind 

um
gehend dem

 erw
eiterten Vorstand schriftlich m

itzuteilen. 
Den Revisoren obliegt m

it G
enehm

igung durch die M
itgliederversam

m
lung die Entlastung des Kassiers und 

des erw
eiterten Vorstands. 

§
 1

5
 

M
itg

lied
sch

aft 

1. 
M

itglied kann jede natürliche und juristische Person w
erden, die den Zw

eck des Vereins anerkennen 
und fördern. Die M

itgliedschaft w
ird schriftlich gegenüber dem

 erw
eiterten Vorstand beantragt. 

Ü
ber die Aufnahm

e in den Verein entscheidet der erw
eiterte Vorstand. 

2. 
Die M

itglieder unterteilen sich in aktive und passive M
itglieder. Ü

ber den Status des M
itglieds 

entscheidet der erw
eiterte Vorstand. Aktive M

itglieder fördern den Zw
eck des Vereins durch aktives 

M
usizieren innerhalb der Kapelle. Passive M

itglieder fördern den Zw
eck des Vereins durch ideelle und 

m
aterielle U

nterstützung des Zw
ecks des Vereines.  

3. 
Aktive und Passive unterscheiden sich nicht in ihren Befugnissen und Einschränkungen innerhalb des 
Vereins. 

§
 1

6
 

Ern
en

n
u

n
g

 zu
m

 Eh
ren

m
itg

lied
 

1. 
Zum

 Ehrenm
itglied können Vereinsm

itglieder ernannt w
erden, die sich in hervorragender W

eise um
 

den Verein verdient gem
acht haben. 

2. 
Die Ernennung zum

 Ehrenm
itglied erfolgt durch die M

itgliederversam
m

lung auf Antrag des 
erw

eiterten Vorstands. 

3. 
Das N

ähere regelt die Vereinsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist. 

§
 1

7
 

B
een

d
ig

u
n

g
 d

er M
itg

lied
sch

aft 

1. 
Die M

itgliedschaft endet 

•
 

bei Tod, 
•
 

durch Austritt, 
•
 

durch Ausschluss bei Vorliegen eines w
ichtigen G

rundes, insbesondere bei vereinsschädigendem
 

Verhalten, 
•
 

nach Auflösung bei juristischen Personen. 

2. 
Der Austritt kann nur durch schriftliche Erklärung an den erw

eiterten Vorstand und zum
 

Kalenderjahresende erfolgen. 

3. 
Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss ist dem

 M
itglied unter Setzung einer Frist von einem

 
M

onat G
elegenheit zu geben, sich vor dem

 erw
eiterten Vorstand zu äußern. Der Beschluss über den 

Ausschluss ist m
it G

ründen zu versehen und dem
 M

itglied m
itzuteilen. Die Entscheidung w

ird m
it der 

Bekanntgabe w
irksam

. 

4. 
Bei Beendigung der M

itgliedschaft erlöschen alle Ansprüche an den Verein. 
Die w

ährend der M
itgliedschaft entstandenen Haftungsansprüche des Vereins bleiben bestehen. 

5. 
Die M

itgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. 

§
 1

8
 

B
eitrag

 

Von den M
itgliedern w

ird ein Jahresbeitrag erhoben.  
Die Höhe des Beitrags w

ird von der M
itgliederversam

m
lung festgelegt und in der Vereinsordnung 

festgeschrieben.  
Das N

ähere regelt die Vereinsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist. 

§
 1

9
 

M
u

siker 

1. 
Die M

usiker sind grundsätzlich verpflichtet, an Proben, Veranstaltungen und sonstigen Anlässen, die 
im

 Zusam
m

enhang m
it der Blaskapelle stehen, teilzunehm

en. 

2. 
Die M

usiker tragen für das ihnen zur Verfügung gestellte Vereinseigentum
 die volle Haftung. 

§
 2

0
 

A
u

flö
su

n
g

 d
es V

erein
s 

Bei Auflösung des Vereines fällt das Verm
ögen zu gleichen Teilen an die M

itglieder. Die Liquidation erfolgt 
durch den Vorstand. 

§
 2

1
 

In
krafttreten

 

Diese Satzung w
urde der G

ründungsversam
m

lung vorgelegt und am
 16. Juli 2009 beschlossen. 

 Diese Satzung w
urde in Teilen geändert und der w

iederaufgenom
m

en G
ründungsversam

m
lung  

am
 31. M

ärz 2010 vorgelegt und in geänderter Form
 beschlossen. 

    Dollnstein, 31. M
ärz 2010 


